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Der Landrat


	Burgenlandkreis · Postfach 1151 · 06601 Naumburg

	
	Rechts- und Ordnungsamt

	
     
	
	

	
	
	PLZ, Ort, Datum

	
	
	06618 Naumburg

	
	
	Sachbearbeitung
	
	Zimmer-Nr.

	
	
	Henzel
	
	2.123

	
	
	Telefon-Nr.
	
	Telefax-Nr.

	
	
	03445/ 73-1708
	
	03445/ 73-1722

	
	
	Aktenzeichen (Bitte stets angeben!)

	
	
	     

	
	
	
	
	






	Anmeldung zur Jägerprüfung

	

	Angaben zur Person
	

	
Name: 
	     
	Geburtsname:
	     

	
Vorname:
	     
	geb. am:
	     
	geb. in:
	     

	
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr.):
	     

	
	     

	
Staatsangehörigkeit:
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| deutsch
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| andere
	     
	Beruf:
	     

	

	Die Anmeldung ist schriftlich bis spätestens
	     
	bei der Unteren Jagdbehörde

	
(Kreisverwaltung Burgenlandkreis, Schönburger Str. 41, 06618 Naumburg) einzureichen.

	

	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|
	Ich habe bisher noch nie an einer Jägerprüfung teilgenommen.

	
[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|
	Ich habe bereits an einer Jägerprüfung teilgenommen und zwar letztmals im Jahre
	     

	
	
Ort der Prüfung:
	     

	
	
	

	Folgende Nachweise liegen der Anmeldung bei:

	
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|
	Nachweis über die Einzahlung der Prüfgebühr in Höhe von 250,00 Euro (GVBl. LSA Nr. 30/2016, ausgegeben am 29.12.2016)

	
[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|
	
Bei Minderjährigen eine amtlich beglaubigte Erklärung des gesetzlichen Vertreters über dessen Einverständnis mit der Teilnahme an der Jägerprüfung.

	
[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|
	Nachweis über Haftpflichtversicherung für den Waffengebrauch

	
[bookmark: Kontrollkästchen8]|_|
	     

	
	

	


	

	Unterschrift des Bewerbers
	

	

	Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bei minderjährigen Bewerbern.
Mit der Teilnahme meines Sohnes / meiner Tochter an der Jägerprüfung sind wir einverstanden.

	


	
	
	
	

	Unterschrift des Vaters
	
	Unterschrift der Mutter
	
	Unterschrift des Vormundes

	
	
	
	

	  Zutreffendes bitte ankreuzen!
	
	
	BLK-32-133-R







	Verfügung:

	
	

	I.
	a)
	Antrag und Unterlagen sind        vollständig.          nicht vollständig.

	
	b)
	Prüfungsgebühr in Höhe von
	Euro
	bei der Kreiskasse eingegangen.

	
	
	

	II.
	Zur Jägerprüfung             zugelassen.           nicht zugelassen.

	
	

	


	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Stempel und Unterschrift der Behörde
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